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[S. 148] § 1. Die Staatskanzlei gibt nach festgestellten Formularen folgende 
Reiseschriften aus: 
a) Pässe mit in der Regel einjähriger Gültigkeit; 
b) Wanderbücher mit zehnjähriger Gültigkeit; 
c) Ausweise mit zweimonatlicher Gültigkeit. 
Die Feststellung der Formulare beziehungsweise Abänderung der bestehenden 
Formulare ist Sache des Regierungsrathes. // [S. 149] 
§ 2. Die Pässe und die Wanderbücher werden von der Staatskanzlei ausgefertigt auf 
Grund eines Empfehlungsscheines der Gemeindrathskanzlei des Wohnortes des 
Petenten, welcher Empfehlungsschein die im Formulare der Reiseschrift vorgesehenen 
Daten enthalten und vom Statthalteramte genehmigt sein muss. Ist der Petent 
Kantonsbürger, aber nicht im Kanton wohnhaft, so kann der Empfehlungsschein auch 
von der Gemeindrathskanzlei des Heimatsortes ausgestellt werden. 
Die Ausweise (§ 1. c) werden von den Statthaltern ausgefertigt. 
§ 3. Die Gemeindrathsschreiber sind verpflichtet, den Empfehlungsschein zu ertheilen, 
sofern: 
a) nicht durch gerichtliche Verfügung die Aushingabe desselben untersagt ist; 
b) bei den im wehrpflichtigen Alter befindlichen männlichen Personen, welche aus der 

Gemeinde wegziehen, die Abmeldung vom Sektionschef eingetragen ist; 
c) bei eingetheilten Dienstpflichtigen die Urlaubsbewilligung des Kreiskommando im 

Dienstbüchlein eingetragen ist. 
Die Statthalter ihrerseits werden die Genehmigung nur dann verweigern, wenn gegen 
den Petenten wegen eines nicht unbedeutenden Vergehens strafrechtliche 
Untersuchung eingeleitet, oder Verdacht vorhanden ist, dass der Petent sich einer 
drohenden Untersuchung durch die Flucht entziehen wolle. 
§ 4. Ausländern werden keine Wanderbücher ertheilt. Reisepässe dürfen denselben 
nur mit Bewilligung der Polizeidirektion verabfolgt werden; eine solche Bewilligung ist 
auch für jede Erneuerung erforderlich. 
§ 5. Die Reiseschriften dürfen nur auf eine Person ausgestellt werden. Ausnahmsweise 
ist es gestattet, mehreren Personen einen gemeinschaftlichen Pass zu bewilligen, 
wenn dieselben der gleichen Haushaltung angehören. In diesem Falle sind ausser der 
Person, auf welche der Pass ausgestellt wird, sowol im Empfehlungsscheine als im 
Passe auch die Namen und das Alter der übrigen darin verzeichneten Personen 
aufzunehmen. 
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§ 6. Eine Prolongirung von Reiseschriften, deren Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, findet 
nicht statt; sondern es sind für dieselben neue auszuwirken. // [S. 150] 
§ 7. Die Staatskanzlei und die Statthalter führen über die von ihnen ertheilten 
Reiseschriften, die Gemeindrathskanzleien über die von ihnen ausgestellten 
Empfehlungsscheine fortlaufende Verzeichnisse. 
§ 8. Es beziehen: 
a. die Gemeindrathsschreiber für Ausstellung eines Empfehlungsscheines 50 Rappen; 
b. die Statthalter für die Genehmigung eines solchen 30 Rp.; 
c. die Statthalter für Ausstellung eines Ausweises 2 Franken, die Stempelabgabe 

inbegriffen; 
d. die Staatskanzlei von dem Statthalter für ein gestempeltes Formular zu einem 

Ausweise 1 Franken 70 Rappen; 
e. die Staatskanzlei für Ausstellung eines Passes für jedes Jahr der Gültigkeit 

desselben 2 Franken, für Ausstellung eines Wanderbuches 1 Franken, die 
Stempelabgabe inbegriffen. 

§ 9. Diese Verordnung tritt auf 1. November 1884 in Kraft. Durch dieselbe wird die 
Verordnung betreffend die Ertheilung von Reiseschriften vom 27. Wintermonat 1854 
(O. S. X. 238) aufgehoben. 
Sie ist in die Gesetzessammlung aufzunehmen und allen Statthalterämtern und 
Gemeindrathskanzleien zuzustellen. 
 
Zürich, den 25. Oktober 1884. 
 
Vor dem Regierungsrathe: 
Der Staatsschreiber, 
Stüssi. 
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